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VERTRAGSVORSCHLAG DER STADT BIEL BEZUE
MIT DEM BISTUM BASELJLICH

A
IHRES VERHAELTNISSES

"Summarische Articul Worby von dem Hochwürdigen Fürsten unnd herren , Herrn
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Beat Albrecht [von Ramstein ] erwöltem Bisehoven zu Basel ein Statt Byel der-

selbigen gnedigen Fürsten unnd Herren versicheret Zu sein , unnd von Jro in

undertenigkeit Fittich Zeerlangen begert.

[1 . ] Als erstlichen das hochgedacht Jhr Frst . Gn. ein Statt Byel unnd ihre

Fanersangehörige nit allein by der verschiner Jaren [seit 1631] bewuss¬

ter massen mit gemeiner Eidtgnossschafft eingetrettener Neutralitet Sonn-

der auch übriger Eidtgnossischer Frei - und gerechtigkeiten wie bishero

ungeschwecht verbleiben lasse . "

Kommentar , wohl von seiten des Bistums Basel (gilt auch für
alle folgenden Punkte ) : "Ja m.nn qj>  deA Von einem UndeAtanen meinem
natÜAJtichen Tüuten unnd Heuen Achutdigen. P[Lickt den VeAtügen gmÖAA. "

2 . "Das von Jhr Frst . Gn. ein Statt Biel nun hinfüro fernere Zumuotungen der
contributionen befryet . . . sye . "

"Ven VeAtügen und iuondmheit dem de Anno 1610 gmcii>A. "
3 . "Das die Vogty im Erguel mit dem Meiertumb Byel , gleich wie hievor by leb-

zeiten Junker Meiern Christoff [von ] Wytenbach [ Wyttenbach ] so beschechen
unnder disem Meier (als oberambtsman ) unnd dessen nachkommenden [- 1646

war dies Emst Friedrich von Bärenfels - ] Commandiert werden . "

"Et gebüent dm Undettanen nit , Jäen heuten hietinnen maaa  und Otdnung
votzeichtetben . "

4 . "Das die Class [seit 1610 bildeten die Prädikanten des Erguel eine von
jenen der Stadt Biel abgetrennte Gruppe ] nit wie bis dahin entzogen sonn-

der einer Statt Biel wie von altem herzugeordnet werden . "

"VtA-6 dcpmcUett von dm hochm Landti>[üAAtLLchm Obojikctt, möLLichc . . .
die Statt Stet im Etguel nit ptetmdtmm kan. "

5 . "Das die Pfarryen im Erguel mit Biellischen bürgeren worunder derselben

verhannden die taugenlich darzuo wären , vor allen anderen besezt werde . "

"nach uiAwetiA da >i> angcdcütm VojitAixgA de Anno 1610 . "

6 . "Das die Burger der Statt Biel aller Arresten und Zol, wie auch Tratta-
gelts , uflagen in dem ganzen Bistumb befryet werdent wie von altem her . "

"ALtet > den Vetttägen gmcUi . "

7 . "Das alle feilschafften , Kauf- unnd Verkauf so wol für ein Statt Byel alss
auch Jrer Panersverpflichte der herrschafft Erguel frey sein unnd one

einiche Versperrung Zugelassen werden . "

"Wte hrnkommen, den vojithügen äntich , unnd Jhnen. Tut . G. hohen fiegatien
unnachteiLLg Lt>t . "

8 . "Was die Äbzüg belangt , wann fürhin ein Biellischer burger tods verblichen
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würt , unnd gleiohwol derselb in Erguel , oder andristwo im Bistum , es sye

gülten güeter oder anders verlassen wurde , das der abzug nit wie preten-

diert worden , sonder dVhie in Byel gezogen unnd verbleiben solle . "

"Vca Abzug gehont alten - 0fiten dm LanndtAfiüAiten qj>&ye dam ein andefu

duAch Ventnäg öden, aZtoAhcA liebliche henkommen Zu beweisen . "
9 . "Das die Kriegsmandaten , wie auch Kriegsbuossen durch ein Statt Biel ver¬

richt unnd eingezogen werde , und nit wie verrückter Zeit der H. Vogt in

Erguel [möglicherweise der 1609 eingesetzte Hans Heinrich Thellung ge¬

meint ] sich wider dise Bielliche fryheiten angemasset , in betrachtung das

ein Statt Biel über die ganze mannschafft Director ist . "

"nach, inkaZt meetbesagten VentAags de Anno 1610. "
10 . "Das diejenige im Münsterthal so alhiesigem Richter das rechtt anleben,

unnd theils schon bereits angelobt und versprochen habent , Jrer Widerpart

mit bescheidt und antwort zu begegnen , alher in Biel demselben Statt Ze-

thun gewisen werden . "

"Jst ein VafiticuZaA &ach und deAselben woZzukel ^en . "

11 . "Weil einem Magistrat [Bürgermeister und Rat] Zuo Biel glaubwürdig für-

kombt , wie das Jres Mannlehen Zu Bieterlen [Pieterlen ] etliche derselben

künden , die alda zu malen verpflicht unnd verbunden , abzezwacken unnd

hierdurch diss unnser Lehen unnd rechtsamme Zuschwächen sich anmassgen

dörfen , Zemalen auch desto besserer ein Kaulb erhaltung dem Lehenmann

holz darzuzegeben , die Gmeind etwas sich widrigen thut . Darumb hochermelt

ihr Frst . G. unndertenig gebetten sein wollen , . . . anordnung Zegeben , . . .

das ein Statt Biel by diser ihrer Lehensgerechtigkeit wie von altem har

hanndtgehabt , unnd den Jenigen , so sich diss fräfels underwinden abzema-

nen , volgents auch die Gmeind das holz bedürfftigermassen one einiche Wei¬

gerung Zukommen lassen wollen gnedig Zu bevelhen . "

"Vca  WcU&efiAunA gehont unzweifienlich dm LandtsfiÜASten , wölZicken seines

geaaltem eine odeA meen Mülinen le bauwen , meeA aZs woZ beßüegt . "

1) vgl . EA V 2, 1406 h, 1428 e , 1442 uu

Kopie - AH 8 , 266- 267
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